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XXI. Nachtrag zum Steuergesetz 
 

 

Erlassen am 14. Juni 2023 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 25. Oktober 20221 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Steuergesetz vom 9. April 1998»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 34  e) Unbewegliches Vermögen 

1 Steuerbar sind die Erträge aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere: 

a) alle Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung; 

b) der Mietwert von Grundstücken, soweit sie dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum 

oder aufgrund eines unentgeltlichen Nutzungsrechts für den Eigengebrauch zur Verfügung 

stehen; 

c) Einkünfte aus Baurechtsverträgen; 

d) Einkünfte aus der Ausbeutung von Kies, Sand und anderen Bestandteilen des Bodens. 

 
2 Der Mietwert nach Abs. 1 Bst. b dieser Bestimmung entspricht dem mittleren Preis, zu dem 

Grundstücke gleicher oder ähnlicher Grösse, Lage und Beschaffenheit in der betreffenden Ge-

gend vermietet werden. Er ist auch dann voll steuerbar, wenn das Grundstück zu einem tiefe-

ren Mietzins an eine nahe stehende Person vermietet oder verpachtet wird. 

 
3 Der Mietwert des Eigenheims, das der Steuerpflichtige an seinem Wohnsitz dauernd selbst 

bewohnt, wird um 30 Prozent herabgesetzt. Einer dauerhaften Unternutzung wird auf Antrag 

Rechnung getragen. 

 
4 Der Mietwert nach Abs. 3 dieser Bestimmung wird beim Steuerpflichtigen im ordentlichen 

AHV-Rentenalter angemessen reduziert, wenn er zu den Bruttoeinkünften und zum Vermögen  

in einem offensichtlichen Missverhältnis steht. Eine Reduktion unter 60 Prozent der mittleren 

Marktmiete nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist nicht zulässig. Die Regierung regelt die Einzel-

heiten unter Berücksichtigung einer Vermögensgrenze. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

  

                                                   
1  ABl 2022-00.080.726. 
2  sGS 811.1. 
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III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

1. Dieser Nachtrag wird ab 1. Januar 2024 angewendet. 

 

2. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.3 

 

 

Die Präsidentin des Kantonsrates: 

Andrea Schöb 

 

Der Leiter der Parlamentsdienste: 

Lukas Schmucki 

 

 

                                                   
3  Art. 5 RIG, sGS 125.1. 
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